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Beitragsordnung 
 
 

§ 1  Ziel der Betragsordnung 

 
         Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder 

         zur Entrichtung von Beiträgen an den Verein. 
 
 

§ 2  Grundlage 
 
       Nach § 13 der Satzung SV Eintracht 1957 e.V. Oberursel erhebt der Verein Beiträge 

      von seinen Mitgliedern.                            
 

 

§ 3  Beitragssätze 
         
     Mitgliedschaft Fußball 

• Jugendliche      Beitrag mtl./€  15,00€   

• 2.Kind  Ermäßigung                       50% 

• 3.Person frei 

• Senioren      Beitrag mtl./€  15,00€  

• Student Ermäßigung        50%  

•  Aktiv AH       Beitrag mtl./€  15,00€ 

•  Aufnahmegebühr     einmalig/€  16,00€ 

 

Bedingung für den Geschwisterbeitrag ist, dass das 2. Kind einer Familie ebenfalls unter 18 Jahre ist 

und bezahlt somit  nur 50% Beitrag. Weitere Kinder einer Familie oder ein Elternteil ist mit diesen 

Voraussetzungen  Beitragsfrei  in der Fußballabteilung. Trainer, Betreuer und Schiedsrichter sind 

vom Beitrag befreit. 

      

      Mitgliedschaft  Bogen          

• Jugendliche      Beitrag mtl./€     6,50€                                                                                                 

• Senioren      Beitrag mtl./€     8,50,€ 

• Familienbeitrag ab 3 Personen   Jahresbeitrag/€   220,00€   

• Aufnahmegebühr     einmalig/€    11,00€ 
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     Mitgliedschaft  Tischtennis         

• Jugendliche (unter 18 Jahren), Rentner   Beitrag mtl./€    7,50€                                                                                                 

• Senioren      Beitrag mtl./€  10,00€   

• Aufnahmegebühr     einmalige/€  11,00€ 

 

 

      Mitgliedschaft  Gymnastik 

• Aktiv       Beitrag mtl./€  10,00€ 

      

      Mitgliedschaft  Passive 

• Passive      Beitrag mtl./€    3,50€ 

• Sponsor-Mitgliedschaft  A    Beitrag mtl./€    5,00€ 

• Sponsor-Mitgliedschaft  B    Beitrag mtl./€  10,00€ 

• Sponsor-Mitgliedschaft  C    Beitrag mtl./€  20,00€ 

• Sponsor-Mitgliedschaft  Spezial   Beitrag mtl./€  50,00€ 

 

 

§ 4 Sonderregelung 
 

Beitragsermäßigungen aus sozialen oder sonstigen Gründen können von 

Mitgliedern beantragt werden. Über diese Anträge entscheidet der Vorstand. 
 

 

§ 5 Sportversicherung 
 

Im Mitgliedsbeitrag ist die Sportversicherung des Landessportbund Hessen ( lsbh ) 
inbegriffen. 

 

§ 6 Zahlungsweise - Mahnverfahren 

 
Der Beitrag wird mittels Lastschriftverfahren halbjährlich zum 1.3. und 1.8 bei der 
Fußballabteilung eingezogen. Bogensport und Tischtennis jährlich am 1.4 eines 
jedes Jahres. Gymnastik und passive Mitglieder am 1.5. eines jedes Jahres. 
Gebühren die durch fehlende Deckung oder nicht gemeldete Kontoänderungen 
entstehen, sind vom Mitglied zu tragen. Bei Rechnungszahler wird zusätzlich eine 
Bearbeitungsgebühr von 5,00 € erhoben. Bei Mahnungen kann eine Mahngebühr 

von 5,00 € erhoben werden. 
 



 

Sport Club EINTRACHT OBERURSEL 
1957 e.V. 
 
 
SC EINTRACHT Oberursel 1957 e.V., Eschbachweg, 61440 Oberursel 
 
Taunus  Sparkasse  Oberursel                             FA Bad  Homburg v.d.H. 
IDAN    DE40 5125 0000 0007 0315 30                    NR. 003 250 2570 2  
BIC        HELADEF1TSK         Gläubiger-
ID    DE55ZZZ00000979067                     

 
 

§ 7 Eintritt 
 

Bei Eintritten nach dem Einzugstermin wird der Betrag innerhalb von 6 Wochen 
nach dem Beitritt eingezogen. 
  
               

§ 8 Austritt 
 

Der Vereinsaustritt bei der Fußballabteilung ist zum 30.06. und 31.12. eines 
Jahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zulässig. Bei den 
anderen Abteilungen ist der Vereinsaustritt nur zum 31.12 eines Jahres möglich. 
 

hutz 
§ 9 Datenschutz 
 

Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung. Die 

personenbezogenen Daten der Mitglieder werden nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz gespeichert. 
 

 

§ 10 lnkrafttreten 
 

Diese Beitragsordnung wurde am 23.09.2016 auf der Mitgliederversammlung 

beschlossen und tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderung der Beitragsordnung: 

§ 3 Beitragssätze - Tischtennis und Gymnastik in Jahreshauptversammlung am 14.12.2018 

 

Änderung der Beitragsordnung: 

§ 3 Beitragssätze - Fußball in Jahreshauptversammlung am 20.12.2022 

 

Wolfgang Borgfeld
Die monatlichen Beiträge der Fußballabteilungen wurden in der Jahreshauptversammlung am 20.12.2022 von 12 auf 15 Euro erhöht. Die Erhöhung trat am 1.1.2023 in Kraft.  擡


